
Bei keiner der Personen handelt es sich um „Kriegs- und Nazi Ver
brecher" im Sinne des Befehls 124. Ein Teil von ihnen — wie der 
Kaufmann Riedel — waren, wie Lange wußte, sogar entschiedene 
G egner des Naziregimes.
Der Bäckermeister Lorenz w ar zu dem Zeitpunkt der Einleitung des 
Enteignungsverfahrens bereits verstorben.
Der größte Teil der Enteigneten wurde, sow eit Lange nicht ihre In
haftierung veranlaßt hatte, mit ihren Familien aus Brandenburg ver
trieben.

2. Fremde bewegliche Sachen einem anderen in der Absicht weggenom 
men zu haben, dieselben sich rechtswidrig zuzueignen,

indem er in A usnutzung seiner M aditposition als D iktator der 
Stadt Brandenburg die besten Möbel, Teppiche und andere Ein
richtungsgegenstände Personen, gegen die er ein Enteignungs
verfahren willkürlich einleitete, wegnahm, um damit die von ihm 
bew ohnte Villa herrschaftlich einzurichten.

(Vergehen gegen Paragraph 242 StGB — Diebstahl —)

3. Als Beamter vorsätzlich, ohne hierzu berechtigt zu sein, V erhaftun
gen von Personen vorgenom m en bzw. veranlaßt zu haben.
ferner als Beamter vorsätzlich zum Nachteil einer Person, deren Un
schuld ihm bekannt war, die Eröffnung eines S trafverfahrens bean
trag t zu haben, um hierm it die Zw angsverschleppung verschiedener 
Personen zu erreichen.

indem er ihm mißliebige Personen, die sich seinem Schreckens
regim ent w idersetzten, entw eder bei der NKWD, m it der er in 
hervorragender W eise zusam m enarbeitete, denunzierte oder bei 
der deutschen politischen Polizei (K 5) anzeigte.

(Verbrechen nach Paragraph 341 StGB — Freiheitsberaubung im Amt 
— Paragraph 344 StGB — Verfolgung Unschuldiger —)

Auf Veranlassung von Lange w urde u. a. der Bäckermeister Lorenz 
durch die NKWD verhaftet, der dann an den Folgen der Haft verstarb. 
Den Süßw arenfabrikanten König hat Lange von der deutschen Po
lizei inhaftieren lassen. Sein V erm ögen w urde enteignet, obwohl sich 
in einer Gerichtsverhandlung die völlige H altlosigkeit der gegen ihn 
erhobenen Beschuldigungen herausstellte  und er freigesprochen w er
den mußte.

4. Als V orsitzender der sogenannten Zentralen Kontrollkommission 
ständig Richter und S taatsanw älte angestiftet zu haben, vorsätzlich 
das Recht zu beugen und in T ateinheit Richter und S taatsanw älte 
rechtswidrig durch Drohung mit einem empfindlichem Übel zu H and
lungen genötigt zu haben,

indem er, um die Enteignung sogenannter Schlüsselbetriebe und 
anderer P rivatunternehm en zu erreichen, die Einleitung von 
W irtschaftsstrafverfahren anordnete und Richtern und Staatsan-
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